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Kanton Graubünden. 89

b) Geflügelhaltung.
Die Bedeutung des Nutzgeflügels.
Rassen, Aufzucht, Ernährung und Pflege.

VI. Buchhaltung (2 Stunden).
Landwirtschaftliche Buchhaltung.
Kostenberechnung und Korrespondenz.

VII. Gesundheitslehre, Kinder- und Krankenpflege
(2 Stunden).

Gesundheitspflege, Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Krankenpflege,

Kinderpflege.
VIII. Gesang (1 Stunde).

Pflege des Volksgesanges.

b) Praktischer Unterricht.
I. Kochen und Küchendienst.

Zubereitung der täglichen Mahlzeiten nach jeweiliger gründlicher
Besprechung.

Das Konservieren verschiedener Lebensmittel.
Instandhaltung der Küche.

II. Haushaltungsarbeiten,
a) Hausarbeit.

Instandhaltung und Reinigung der Zimmer, des Mobiliars, der
Gänge, Treppen und Putzutensilien, Behandlung von Kleidern und
Schuhwerk, Einkauf und Aufbewahrung von Lebensmitteln.

b) Behandlung der Wäsche.

Waschen und Glätten von Haus- und Leibwäsche und
Kleidungsstücken aller Art.

III. Handarbeiten.
Die wichtigsten Flick- und Stopfarbeiten, Anfertigung einfacher

Wäsche- und Kleidungsstücke.

IV. Gemüsebau.
Durchführung der verschiedenen Arbeiten im Gemüsegarten,

in der Blumen- und Beerenkultur.

V. Tierpflege.
Besorgung des Federviehs.

XVIII. Kanton Graubünden.
Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1915.
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